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Gemeinde Apen  

Bebauungsplan Nr. 131  „Sondergebiet Ortsausgang“ 

 Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung  der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (1) BauGB und zur frühzeitigen Beteiligung  der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

 

 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 
 

1 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

05.04.2018 

Ich empfehle zu prüfen, ob die Fläche außerhalb der Baugren-
ze entsprechend der Planzeichenerklärung "überbaubare Flä-
che/nicht überbaubare Fläche" in Weiß anstatt in Orange mittel 
festgesetzt werden sollte. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Planzeichnung wurde entsprechend der Empfeh-
lung des Landkreises angepasst. 

  Die Planzeichnung ist um folgenden Vermerk zu ergänzen: 
"Gemäß § 9 Abs. 6 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im 
Plangebiet als Risikogebiet im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vermerkt." 

Der Hinweis wird beachtet. Der nebenstehende Vermerk wurde in der Planzeich-
nung ergänzt. 

  Die Gültigkeit des Regionalen Raumordnungsprogramms 
(RROP) 1996 des Landkreises Ammerland wurde durch die 
Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten am 
05.05.2017 für die Dauer der Neuaufstellung verlängert. Dies ist 
in der Begründung zu ergänzen. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Planzeichnung wurde um den nebenstehenden 
Vermerk ergänzt. 

 

  Meine untere Wasserbehörde hat Bedenken wegen des fehlen-
den Räumstreifens im Bereich des Verbandsgewässers und 
schließt sich der zwingend zu beachtenden Stellungnahme der 
Ammerländer Wasseracht vom 27.03.2018 (Az.: Eck) zu dieser 
Planung an. 

Die Anregung wird berücksichtigt. Im Entwurf wird an der östlichen Grenze des 
Geltungsbereichs, entlang des Verbandsgewässers, ein 5 m breiter Räumstreifen 
festgesetzt, der eine maschinelle Unterhaltung des Verbandsgewässers sicher-
stellt. Der Pflanzstreifen entfällt und die Baugrenze wird angepasst. 

Zur Sicherung der schadlosen Oberflächenentwässerung wurde ein Oberflächen-
entwässerungskonzept  durch die Firma Thalen Consult GmbH erstellt. Vorgese-
hen ist eine Regenrückhaltung im Geltungsbereich des Plangebietes mit unterirdi-
schen Rückhalteeinrichtungen unterhalb der Stellplatzflächen. Das auf den befes-
tigten Flächen im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird hierbei über 
geplante Regenwasserkanäle in Füllkörperrigole abgeleitet. Aus der geplanten 
Rigole wird das Regenwasser gedrosselt in den Apener Hauptpumpgraben einge-
leitet. 
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Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung Landkreis 
Ammerland 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird angeregt, die Einzelbäume 
im Bereich der  Landesstraße 821 als zu erhalten und mit 
Nachpflanzgebot festzusetzen. 

Die Einzelbäume werden, sofern sie der Erschließung des Sondergebietes nicht 
entgegenstehen, im Bebauungsplan festgesetzt.  

  Meine untere Denkmalschutzbehörde weist auf in der Nähe des 
Plangebietes registrierte Bodenfunde entsprechend anliegender 
Karte hin. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung sowie im Um-
weltbericht ergänzt. Ein entsprechender Hinweis zum Umgang mit Bodenfunden ist 
bereits im Plan enthalten. 

  Die Überschreitung der Grundflächenzahl-Obergrenze ist noch 
gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO zu begründen. 

Die Begründung wurde wie folgt ergänzt: 

Der Gewerbebetrieb AMF-Bruns möchte den bisherigen Parkplatz im Nordosten für 
bauliche Erweiterungen vorhalten. Gleichzeitig soll die Zahl der Einstellplätze er-
höht werden, um ein Ausweichen auf Stellplatzflächen außerhalb des Betriebs zu 
vermeiden. Daher soll eine Verlegung der bisherigen Stellplatzflächen an den 
Standort südlich der Hauptstraße erfolgen. Die Flächen im Geltungsbereich der 
Planung eignen sich aufgrund der Lage zum Gewerbebetrieb besonders gut. Hier 
können bei voller Ausnutzung des Standortes – unter Berücksichtigung von Flä-
chen für Lärmschutz – ca. 230 Stellplätze untergebracht werden. Stellplätze benö-
tigen, gemäß ihrer Nutzung, eine hohe Versiegelung. Um diese hohe Grund-
stücksausnutzung zu ermöglichen, wird hier, abweichend von der Obergrenze 
gemäß § 17 BauNVO, die eine maximale GRZ von 0,8 vorsieht, eine Grundflä-
chenzahl von 1,0 festgesetzt. Diese hohe Grundstücksausnutzung wird zur Scho-
nung des Außenbereichs für erforderlich gehalten. Andernfalls müssten planungs-
rechtlich noch nicht erfasste Außenbereichsflächen die Neuanlage des Parkplatzes 
oder für die bauliche Erweiterung des Betriebes in Anspruch genommen werden 
(siehe auch Kapitel 3.2.5). Dieses widerspricht den Zielen des Naturschutzes, wo-
nach ein sparsamer Umgang mit Grund und die Vermeidung der Inanspruchnahme 
von Freiflächen angestrebt werden. Ein anderer Standort kommt auch aus funktio-
nalen Gründen nicht in Frage, da die betrieblichen Zusammenhänge nur im räumli-
chen Zusammenhang von Betrieb und Parkplatz optimal erfüllt werden können. 
Andere Flächen am Standort sind nicht verfügbar. Gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse werden durch die Planung nicht berührt. Daher ist die Umwandlung der 
bisherigen Mischgebietsfläche in eine bis zu 100 % ausgenutzte Sondergebietsflä-
che an dem projektierten Standort sinnvoll. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, 
dass nicht das gesamte Grundstück als Sondergebiet festgesetzt ist, sondern rand-
lich Grünflächen für Lärmschutz, Anpflanzungen und für die Gewässerunterhaltung 
verbleiben. Damit reduziert sich die tatsächliche in Anspruch genommene Ausnut-
zung des Grundstücks, da Grünflächen nicht auf die Ermittlung der GRZ mit ange-
rechnet werden dürfen. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Ammerland 

Die textliche Festsetzung Nr. 3 Satz 2  lässt für Schallschutz-
maßnahmen mehrere Optionen (Wand, Wall oder Wand-Wall-
Kombination) zu, die zeichnerische Festsetzung gemäß Plan-
zeichenerklärung (Lärmschutzwand) jedoch nicht. Ich rege eine 
Harmonisierung an. 

 

Die textliche und zeichnerische Festsetzung in Bezug auf die Flächen für Vorkeh-
rungen zum Lärmschutz werden angeglichen. Es wird eine Schallschutzmaßnahme 
mit den Optionen Wand, Wall oder Wand-Wall-Kombination festgesetzt. Hierdurch 
wird ein ausreichender Schallschutz für die umgebende Nutzung sichergestellt und 
zudem ein flexibler Umgang mit den baulichen Maßnahmen gewährleistet. 

  Weitere Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung habe ich nicht.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Das Vollzitat zur BauNVO sowie zum NKomVG auf der Plan-
zeichnung könnte aktualisiert werden. 

Der Hinweis wird beachtet, die Angaben zu den Rechtsgrundlagen werden aktuali-
siert. 

  Eine redaktionelle Überprüfung der Planunterlagen wurde ab-
sprachegemäß nicht vorgenommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  

 

Die Anlage wird beachtet. 
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2 Ammerländer Wasser- 
und Bodenverband 
An der Krömerei 6 a 
26655 Westerstede 

27.03.2018 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 131 befindet sich im 
Einzugsgebiet des Verbandsgewässers II. Ordnung Aper 
Hauptpumpgraben (Wzg.-Nr. 2.19) und grenzt mit der östlichen 
Bebauungsplangrenze direkt an das v.g. Verbandsgewässer. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  In einem wasserwirtschaftlichen Entwurf ist die Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Entwässerung des Plangebietes nach-
zuweisen. Es wird empfohlen, den Entwurf vorab mit der Am-
merländer Wasseracht und der unteren Wasserbehörde fach-
technisch abzustimmen. Die erforderlichen wasserrechtlichen 
Erlaubnisse zur Einleitung von Oberflächenwasser in Gewässer 
sind rechtzeitig zu beantragen. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Zur Sicherung der schadlosen Oberflächenentwässerung wurde ein Oberflächen-
entwässerungskonzept  durch die Firma Thalen Consult GmbH erstellt. Vorgese-
hen ist eine Regenrückhaltung im Geltungsbereich des Plangebietes mit unterirdi-
schen Rückhalteeinrichtungen unterhalb der Stellplatzflächen. Das auf den befes-
tigten Flächen im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird hierbei über 
geplante Regenwasserkanäle in Füllkörperrigole abgeleitet. Aus der geplanten 
Rigole wird das Regenwasser gedrosselt in den Apener Hauptpumpgraben einge-
leitet. 

  Die Begründung zum Bebauungsplan enthält unter Ziff. 4.3 
"Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen" die Aussage, dass entlang der südlichen 
und östlichen Grenze des Geltungsbereichs Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen ausgewiesen werden und mit heimischen Gehölzen zu 
bepflanzen sind. In der Planzeichnung zum Bebauungsplan 
sind die entspr. Flächen als private Grünflächen mit den entspr. 
textl. Festsetzungen dargestellt. Die Ammerländer Wasseracht 
erhebt hiergegen Widerspruch. Das Verbandsgewässer Aper 
Hauptpumpgraben (Wzg.-Nr. 2.19) wird ausschließlich von der 
linken Gewässerseite maschinell unterhalten (Seite des Bebau-
ungsplangebiets Nr. 131), da die rechte Gewässerseite nicht 
zugänglich ist. Der Verband ist daher auf einen mind. 5,0 m 
breiten Gewässerrand- und Unterhaltungsstreifen angewiesen, 
der von jeglicher Bepflanzung und Bebauung auszunehmen ist. 
Es wird insoweit Bezug genommen auf die Bestimmungen der 
Satzung der Ammerländer Wasseracht. 

Die Anregung wird berücksichtigt. Im Entwurf wird an der östlichen Grenze des 
Geltungsbereichs, entlang des Verbandsgewässers, ein 5 m breiter Räumstreifen 
festgesetzt, der eine maschinelle Unterhaltung des Verbandsgewässers sicher-
stellt. Der Pflanzstreifen entfällt und die Baugrenze wird angepasst. 

  Der Bebauungsplan, die Planzeichenerklärung und die textl. 
Festsetzungen sind entsprechend anzupassen und abzuän-
dern. 

Die Planunterlagen werden entsprechend der o.g. Abwägung angepasst. 
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 Fortsetzung Ammerlän-
der Wasser- und Bo-
denverband 

Die maschinelle Gewässerunterhaltung darf durch die Auswei-
sung des Bebauungsplanes Nr. 131 nicht beeinträchtigt wer-
den. Neben dem o.g. Gewässerrand- und Unterhaltungsstreifen 
ist an der nordöstlichen Plangebietsgrenze ein ausreichender 
Abstand einer Parkplatzfläche zum Verbandsgewässer und 
eine ausreichend breite Ausfahrt vorzusehen. 

Die überbaubare Fläche des Sonstigen Sondergebiets wird im nordöstlichen Be-
reich des Geltungsbereich entsprechend zurück genommen, sodass eine ausrei-
chend breite Zu- und Ausfahrt für Fahrzeuge des Ammerländer Wasser- und Bo-
denverbands möglich ist. 

  Gegen den Bebauungsplan Nr. 131 bestehen seitens der Am-
merländer Wasseracht Bedenken. Es wird um Beachtung o.g. 
Hinweise und Auflagen gebeten. 

Die o.g. Hinweise werden beachtet. 

3 Niedersächsische Lan-
desbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich 
Oldenburg 
Postfach 2120 
26687 Apen 

12.03.2018 

Das Plangebiet o.g. Bauleitpläne liegt südlich der Landesstraße 
L 821 „Hauptstraße“ innerhalb einer gem. § 4 (2) NStrG festge-
setzten Ortsdurchfahrt. Mit Aufstellung der o.g. Bauleitplanun-
gen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Anla-
ge eines Firmenparkplatzes für den auf der Nordseite der L 821 
ansässigen Gewerbebetrieb geschaffen werden. Mit Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes Nr. 131 wird der bestehende Be-
bauungsplan Nr. 25 teilweise überplant. Das Plangebiet soll 
mittels einer Zufahrt an die L 821 „Hauptstraße“ angebunden 
werden. 

 

  Die Belange des Landes Niedersachsens, vertreten durch die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
– Geschäftsbereich Oldenburg (NLStBV-OL), sind als Straßen-
baulastträger der L 821 direkt betroffen. 

Folgendes ist zu beachten: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  1. Gemäß vorliegender Begründung soll im Bereich der geplan-
ten Zufahrt des neuen Parkplatzes ein Fahrbahnteiler in der 
L 821 vorgesehen werden, der als Querungshilfe und Ge-
schwindigkeitsbremse am östlichen Ortseingang von Apen 
dienen soll. Zur Prüfung der verkehrlichen Auswirkungen und 
der Festlegung der erforderlichen Maßnahmen soll eine Ver-
kehrsuntersuchung durch das Ingenieurbüro IST erstellt wer-
den. Konkrete Angaben bzgl. der Lage der geplanten Zufahrt 
sowie zu den beabsichtigten Umbaumaßnahmen liegen der 
NLStBV-OL bisher nicht vor. 

 

 

 

Eine entsprechende Untersuchung des Ingenieurbüros IST mit Lage der Zufahrt 
wurde erstellt. Zwischenzeitlich liegt auch bereits ein Ausbauplan vom Büro Thalen 
mit dem Fahrbahnteiler vor. Die Unterlagen werden der Entwurfsfassung als Anla-
ge beigefügt. 
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 Fortsetzung Nieder-
sächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau 
und Verkehr 

2. Die zwingende Erforderlichkeit der gewählten Lage des ge-
planten Parkplatzes auf der Südseite der L 821 wird aus den 
vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig ersichtlich. Die dar-
aus abgeleiteten Umbaumaßnahmen im Zuge der L 821 
„Hauptstraße“ sind daher ebenfalls fragwürdig. Die Notwen-
digkeit der Maßnahme ist hinreichend darzulegen. 

Die Begründung wurde wie folgt ergänzt: 

Der Gewerbebetrieb AMF-Bruns möchte den bisherigen Parkplatz im Nordosten für 
bauliche Erweiterungen vorhalten. Gleichzeitig soll die Zahl der Einstellplätze er-
höht werden, um ein Ausweichen auf Stellplatzflächen außerhalb des Betriebs zu 
vermeiden. Daher soll eine Verlegung der bisherigen Stellplatzflächen an den 
Standort südlich der Hauptstraße erfolgen. Die Flächen im Geltungsbereich der 
Planung eignen sich aufgrund der Lage zum Gewerbebetrieb besonders gut. Hier 
können bei voller Ausnutzung des Standortes – unter Berücksichtigung von Flä-
chen für Lärmschutz – ca. 230 Stellplätze untergebracht werden. Andernfalls müss-
ten planungsrechtlich noch nicht erfasste Außenbereichsflächen die Neuanlage des 
Parkplatzes oder für die bauliche Erweiterung des Betriebes in Anspruch genom-
men werden. Dieses widerspricht den Zielen des Naturschutzes, wonach ein spar-
samer Umgang mit Grund und die Vermeidung der Inanspruchnahme von Freiflä-
chen angestrebt werden. Ein anderer Standort kommt auch aus funktionalen Grün-
den nicht in Frage, da die betrieblichen Zusammenhänge nur im räumlichen Zu-
sammenhang von Betrieb und Parkplatz optimal erfüllt werden können. Andere 
Flächen am Standort sind nicht verfügbar. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden durch die Planung nicht berührt. Daher ist die Umwandlung der bisherigen 
Mischgebietsfläche in ein Sondergebiet für den Parkplatz an dem projektierten 
Standort sinnvoll.  

  3. Zudem ist zu berücksichtigen und nachzuweisen, dass die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Zuge der L 821 
durch die beabsichtigten Maßnahmen nicht beeinträchtigt 
werden. Hierzu sind der NLStBV-OL möglichst kurzfristig die 
Verkehrsuntersuchung sowie ein Entwurf der beabsichtigten 
Umbaumaßnahmen zur Überprüfung und Abstimmung vor-
zulegen. 

Es wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Diese hat zum Ergebnis, dass 
sich durch den geplanten Parkplatz keine negativen Auswirkungen auf die Leichtig-
keit und Sicherheit des Verkehrs im Zuge der L 821 ergeben. Aus Richtung Osten 
kommend sind ein Linksabbieger und eine Querungshilfe in Höhe des Bürogebäu-
des der Firma AMF-Bruns vorgesehen. Hierzu ist eine beidseitige Verziehung ge-
plant. Eine Untersuchung des Ingenieurbüros IST und der Ausbauplan vom Büro 
Thalen wurden der Entwurfsfassung als Anlage beigefügt. 

  4. Aufgrund fehlender Straßenfachplanung zu beabsichtigten 
Umbaumaßnahmen im Zuge der L 821 „Hauptstraße“ kann 
an dieser Stelle nicht überprüft werden, ob die in der Plan-
zeichnung dargestellten Verkehrsflächen ausreichend sein 
würden. 

Der Ausbauvorschlag sieht eine beidseitige Verziehung der Fahrbahn vor. Der 
Bebauungsplan wird entsprechend angepasst, sodass die benötigte Verkehrsfläche 
im Bebauungsplan festgesetzt wird und die Planung so auch planungsrechtlich 
abgesichert ist. Eine Untersuchung des Ingenieurbüros IST und der Ausbauplan 
vom Büro Thalen wurden der Entwurfsfassung als Anlage beigefügt. 

  Damit in den Festsetzungen der o.g. Bauleitpläne ein abge-
stimmter Entwurf der Umbaumaßnahmen im Zuge der L 821 
werden kann, ist der NLStBV-OL möglichst kurzfristig ein 
entsprechender straßenplanerischer Entwurf zur Überprü-
fung und Abstimmung vorzulegen. Die planrechtliche Absi-
cherung der Maßnahmen obliegt der Gemeinde Apen. 

Ein Entwurf der Umbaumaßnahmen wird der NLStBV-OL rechtzeitig Zeitpunkt 
vorgelegt. Die für die Umbaumaßnahmen benötigte Verkehrsfläche wird im Bebau-
ungsplan festgesetzt und so planungsrechtlich abgesichert. Eine Untersuchung des 
Ingenieurbüros IST und der Ausbauplan vom Büro Thalen wurden der Entwurfsfas-
sung als Anlage beigefügt. 
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 Fortsetzung Nieder-
sächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau 
und Verkehr 

5. Für die geplanten Maßnahmen im Zuge der L 821 „Haupt-
straße“ wäre vor Baubeginn zwischen der Gemeinde Apen 
und dem Land Niedersachsen eine Vereinbarung abzu-
schließen. Der NLStBV-OL ist hierfür eine detaillierte Stra-
ßenfachplanung gemäß den Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 2006) zur Überprüfung vorzulegen, die 
dann abschließend Bestandteil der Vereinbarung wird. Die 
Planung ist nach erfolgter Vorabstimmung mit der NLStBV-
OL einem Sicherheitsaudit von einem zertifizierten Sicher-
heitsauditoren zu unterziehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vereinbarung wird rechtzeitig abge-
schlossen. 

  Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind dem Straßen-
baulastträger der L 821 die Mehrkosten der Unterhaltung zu 
erstatten. Der Ablösungsbetrag für die erforderliche Mehrun-
terhaltung entspricht in etwa den Herstellungskosten der 
Maßnahme. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung 
meiner vorgetragenen Anregungen und Hinweise vor Veröf-
fentlichung der Bauleitplanungen.  

Der Hinweis wird beachtet. 

  Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Zif-
fer 28.2 der Verwaltungsvorschiften zum BauGB um Über-
sendung von zwei Ablichtungen der gültigen Bauleitpläne 
einschließlich Begründung. 

Der Hinweis wird beachtet. 

4 Amt für regionale Lan-
desentwicklung Weser-
Ems 
Markt 15 / 16 
26122 Oldenburg 

28.03.2018 

Ich danke Ihnen für die Anforderung einer Stellungnahme unse-
rerseits. Seitens unseres Hauses bestehen grundsätzlich keine 
Bedenken. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass sich das Gebiet im 
Dorfentwicklungsbereich der Dorfregion Apen befindet. Es wäre 
wünschenswert, wenn sich die Investoren an die Gestaltungs-
anforderungen des vorliegenden Dorfentwicklungsplanes halten 
würden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Das Vorhaben wird mit den Zielen der Dorfentwicklung abgestimmt. 
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5 LGLN Kampfmittel-
beseitigungsdienst 
Marienstraße 34 
30171 Hannover 

14.03.2018 

Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer 
vergleichbaren Planung das Landesamt für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion 
Hameln-Hannover (Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der 
Rückseite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

 

  Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Ge-
fahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerk-
sam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr 
auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig 
sind. Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine 
historische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für 
die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition 
ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht 
die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung 
oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luft-
bildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Um-
weltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 
Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch 
für Behörden kostenpflichtig. Sofern eine solche kostenpflichti-
ge Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um 
entsprechende schriftliche Auftragserteilung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Bauleitplanung wird auf eine Gefahrenerforschung verzichtet, da im Umfeld 
des Plangebietes bereits eine Siedlungsentwicklung erfolgt ist und im Plangebiet 
bereits ein Baurecht besteht.  

 

Maßnahmen zur Gefahrenerforschung werden ggf. im Rahmen der Erschließungs-
planung durch den Bauherrn durchgeführt. 

  Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelas-
tung im Planungsbereich vorliegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

Gemeinde Apen  

Bebauungsplan Nr. 131 „Sondergebiet Ortsausgang“ 

9 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

6 EWE Netz GmbH 
Zum Stadtpark 2 
26655 Westerstede 

20.03.2018 

 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger 
öffentlicher Belange. 

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen 
der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen 
weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig ge-
fährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen 
und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch recht-
lich beeinträchtigt werden. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Es wird ein entsprechender Hinweis zu dem Leitungen und Anlagen im Planentwurf 
ergänzt. 

  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpas-
sung unserer Anlagen, wie z. B. Änderungen, Beseitigung, 
Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 
anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. 
Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z. B. Bereitstellung 
eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. 
Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-
lautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder An-
regungen vorzubringen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frühzeitig zu beteiligen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern 
sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die 
Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs-und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über 
unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung 
stellen zu können -damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie 
sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unse-
rer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite 
https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

Gemeinde Apen  

Bebauungsplan Nr. 131 „Sondergebiet Ortsausgang“ 

10 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

  Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen 
bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich 
aus. Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen 
zukünftig an unser Postfach info@ewe-netz.de. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpart-
ner Herr Röttgers unter der folgenden Rufnummer: 04451-
8032248. 

Der Hinweis wird beachtet. 

7 OOWV  
Georgstraße 4 
26919 Brake 

19.03.2018 

Wir haben von dem oben genannten Bebauungsplan  Kenntnis 
genommen. 

 

  Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante Maßnahme 
die angrenzenden Versorgungsanlagen des OOWV weder 
freigelegt, überbaut, bepflanzt noch sonst in ihrer Funktion 
gestört werden, haben wir gegen das oben genannte Vorhaben 
keine Bedenken zu äußern. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Planung sieht eine Errichtung eines Parkplatzes 
südlich der L 821 vor. Die Verkehrsflächen der L 821 sind im Geltungsbereich ent-
halten, um eine verkehrstechnische Anbindung des Parkplatzes an die L 821 pla-
nungsrechtlich abzusichern und so zu ermöglichen.  

Die Versorgungsleitung liegt nur in einem Teilbereich im Geltungsbereich, und zwar 
randlich in der öffentlichen Verkehrsfläche. Der überwiegende Teil der Leitung liegt 
außerhalb des Geltungsbereichs im Randbereich der nördlich angrenzenden 
Grundstücke Eine Überbauung der Leitung ist nicht vorgesehen.  

Die Leitung wird nachrichtlich in die Planunterlagen aufgenommen. Auf die Schutz-
bestimmungen wird hingewiesen. 

  Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Las-
ten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen beste-
hender Verträge durchgeführt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsleitung in dem 
anliegenden Lageplan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage der 
Leitungen gibt Ihnen der Dienststellenleiter Herr Kaper von 
unserer Betriebsstelle in Westerstede, Tel: 04488 / 845211, in 
der Örtlichkeit an. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Anlage wird beachtet. 

  
 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 
1. Nord-West Oelleitung GmbH mit Schreiben vom 21.03.2018 
2. TenneT mit Schreiben vom 12.03.2018 
3. Verkehrsverband Bremen/Niedersachsen mit Schreiben vom 04.04.2018 
4. Wintershall Holding GmbH mit Schreiben vom 26.03.2018 
5. ExxonMobil Production Deutschland GmbH mit Schreiben vom 12.03.2018 
6. Staatl. Gewerbeaufsichtsamt mit Schreiben vom 23.03.2018 
7. Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Schreiben vom 14.03.2018 
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Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen. 

 
 


